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Erfordernis koordinierende Person (K) 

 
Gegenseitige Gefährdungen liegen vor, wenn sich die Tätigkeit eines Beschäftigten 
auf einen Beschäftigten eines anderen Unternehmers so auswirkt, dass die Möglichkeit  
eines Unfalles oder eines Gesundheitsschadens besteht. 
Beispiele für besondere Gefahren, die sich aus der Zusammenarbeit ergeben können: 
 

 Montagearbeiten, bei denen vorhandene Abdeckungen und Absturzsicherungen 
entfernt werden müssen (Absturzgefahr), z.B. an Aufzugschächten 

 Aufgrabungen und Einsatz von Erdbaumaschinen in der Nähe von Arbeitsgerüsten 
(Gefahr der Unterhöhlung des Gerüstfußes, Gefahr der Gerüstbeschädigung, z.B. 
beim Schwenken des Baggers) 

 Aufnahmen und Absetzen von Lasten neben Gerüsten mit Hilfe eines Kranes (Gefahr 
des Verhängens) 

 Reparatur- oder Montagearbeiten mit feuergefährlichen Arbeiten (z.B. 
Schweißarbeiten) in Bereichen mit Brand- und Explosionsgefährdung 

 Arbeiten im Gefahrenbereich von Erdbaumaschinen (Gefahr des Überfahrens und 
Einquetschens) 

 Arbeiten übereinander ohne Schutzdach (Gefahr durch herabfallende oder 
abgeworfene Gegenstände) 
 
 
 

Erfordernis aufsichtführende Person (AF) 
 
Besondere Gefahr beschreibt eine Sachlage (die z.B. aus dem Arbeitsverfahren, der Art der 
Tätigkeit, den verwendeten Stoffen oder aus der Umgebung gegeben ist), bei der der Eintritt 
eines Schadens ohne ausreichende Schutzmaßnahmen sehr wahrscheinlich ist oder sein 
Eintritt nicht mehr abgewendet werden kann und der Schaden nach Art und Umfang 
besonders schwer ist. 
Beispiele für Tätigkeiten mit besonderen Gefahren: 
 

 Arbeiten in Bereichen, in denen mit krebserzeugenden oder erbgutverändernden 
Gefahrstoffen umgegangen wird 

 Arbeiten in geschlossenen Räumen von abwassertechnischen Anlagen, die mit 
Gefahren durch Absturz oder mit Gefahren durch Stoffe oder Sauerstoffmangel 
(gefährliche Stoffe, biologische Vorgänge, wie Fäulnis oder Gärung) verbunden sind 

 Schweißarbeiten in Bereichen, in denen die Brandgefahr aus baulichen oder 
betriebstechnischen Gründen nicht restlos beseitigt ist (z.B. bei Arbeiten an oder in 
Gasleitungen), bei denen mit Gesundheits- Brand- oder Explosionsgefahr zu rechnen 
ist 

 Arbeiten mit Absturzgefahr 
 Arbeiten in gasgefährdeten Bereichen, 
 Hebezeugarbeiten bei fehlender Sicht des Kranführers auf die Last 
 Umgang mit besonders gefährlichen Stoffen, z. B. in chemischen, physikalischen 

 oder medizinischen Laboratorien, 
 Arbeiten in Silos, Behältern oder engen Räumen 
 Schweißen in engen Räumen 
 Fällen von Bäumen 

 


